
Beschluss:                                         
 
Die Beschlussvorlage wird mit einem dritten Beschlusspunkt ergänzt: 
 
3. Die Machbarkeitsstudie ist dem  Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung 
und Liegenschaften vorzulegen und die daraus sich ergebenden umzusetzenden Projekte 
werden im selbigen Ausschuss gesondert beschlossen, sofern sie Auswirkungen auf den 
städtischen Haushalt haben. 
 


